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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.1936

Norm

DSt 1872 §2 G

Rechtssatz

Disziplinarverfahren gegen Rechtsanwälte. Daß über einen Rechtsanwalt wegen beleidigender Ausfälle in einer

Rechtsmittelschrift vom Prozeßgerichte bereits eine Ordnungsstrafe verhängt wurde, steht seiner Bestrafung wegen

derselben Tat durch die Disziplinarbehörde nicht entgegen.
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